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Gesetze / Verordnungen /
Andere Normen

Neufassung
des EKD-Datenschutzgesetzes

Landeskirchenamt Bielefeld, 31.01.2013
Az.: 615.111

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat am 7. November 2012 mit Zustimmung der Kir-
chenkonferenz auf Grund des Artikels 10 Absatz 1,
des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a und des Artikels
10a Absatz 1 der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland das Kirchengesetz zur Ände-

rung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der
Evangelischen Kirche in Deutschland und zur Ände-
rung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen
Kirche in Deutschland (ABl. EKD 2012 S. 452) be-
schlossen.
Da das kirchliche Datenschutzrecht zu den Sachge-
bieten gehört, die im Bereich der Evangelischen Kir-
che in Deutschland bereits unmittelbar geregelt waren
und für die die Evangelische Kirche in Deutschland
gemäß Artikel 10a ihrer Grundordnung die alleinige
und unmittelbare Gesetzgebungskompetenz besitzt,
sind die Änderungen des Kirchengesetzes über den
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland
für die Evangelische Kirche von Westfalen mit Wir-
kung vom 1. Januar 2013 in Kraft getreten.
Das geänderte EKD-Datenschutzgesetz ist im Fach-
informationssystem Kirchenrecht der Ev. Kirche von
Westfalen (www.kirchenrecht-westfalen.de) unter der
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Nr. 850 aufrufbar. Die Bestimmungen der Daten-
schutzdurchführungsverordnung (Nr. 852 im Fachin-
formationssystem Kirchenrecht) werden zurzeit über-
arbeitet; sie gelten insoweit fort, als wie sie dem ge-
änderten Gesetzestext nicht widersprechen.
Da das Änderungsgesetz eine Vielzahl von Einzelän-
derungen enthält, wird auf den Abdruck dieses Ände-
rungsgesetzes verzichtet und nachfolgend die ab 1. Ja-
nuar 2013 geltende Fassung des Kirchengesetzes über
den Datenschutz der Evangelischen Kirche in
Deutschland bekannt gemacht.

Kirchengesetz
über den Datenschutz

der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)
In der Bekanntmachung der Neufassung

vom 1. Januar 2013
(ABl. EKD 2013, S. 2)

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 2a Datenvermeidung und Datensparsamkeit
§ 3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
§ 3a Einwilligung der Betroffenen
§ 4 Datenerhebung
§ 5 Datenspeicherung, -veränderung und

-nutzung
§ 6 Datengeheimnis
§ 7 Unabdingbare Rechte der betroffenen Per-

son
§ 7a Videobeobachtung und Videoaufzeichnung

(Videoüberwachung)
§ 7b Mobile personenbezogene Speicher- und

Bearbeitungsmedien
§ 8 Schadensersatz durch kirchliche Stellen
§ 9 Technische und organisatorische Maßnah-

men, IT-Sicherheit
§ 9a Datenschutzaudit
§ 10 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren
§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von

personenbezogenen Daten im Auftrag
§ 12 Datenübermittlung an kirchliche oder sons-

tige öffentliche Stellen
§ 13 Datenübermittlung an sonstige Stellen
§ 14 Durchführung des Datenschutzes
§ 15 Auskunft an die betroffene Person
§ 15a Benachrichtigung
§ 16 Berichtigung, Löschung und Sperrung von

Daten; Widerspruchsrecht
§ 17 Anrufung der Beauftragten für den Daten-

schutz
§ 18 Rechtsstellung der Beauftragten für den Da-

tenschutz

§ 18a Der oder die Beauftragte für den Daten-
schutz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land

§ 18b Beauftragte für den Datenschutz der Glied-
kirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland

§ 19 Aufgaben der Beauftragten für den Daten-
schutz

§ 20 Beanstandungsrecht der Beauftragten für
den Datenschutz

§ 21 Meldepflicht
§ 21a Inhalt der Meldepflicht
§ 22 Betriebsbeauftragte und örtlich Beauftragte

für den Datenschutz
§ 23 Zweckbindung bei personenbezogenen Da-

ten, die einem Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnis unterliegen

§ 24 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen

§ 25 Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten durch Forschungseinrichtungen

§ 26 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten durch die Medien

§ 27 Ergänzende Bestimmungen, Rechtsweg
Anlage (zu § 9 )

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1)  Zweck dieses Kirchengesetzes ist es, den Einzel-
nen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit
seinen personenbezogenen Daten in seinem Persön-
lichkeitsrecht beeinträchtigt wird.
(2) 1Dieses Kirchengesetz gilt für die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
durch die Evangelische Kirche in Deutschland, ihre
Gliedkirchen und ihre gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse sowie die ihnen zugeordneten kirchlichen
und diakonischen Werke und Einrichtungen ohne
Rücksicht auf deren Rechtsform und rechtsfähige
evangelische Stiftungen des bürgerlichen Rechts
(kirchliche Stellen). 2Die Evangelische Kirche in
Deutschland, ihre Gliedkirchen und ihre gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse haben sicherzustellen, dass
auch in den ihnen organisatorisch zugeordneten Wer-
ken und Einrichtungen dieses Kirchengesetz sowie
Ausführungsbestimmungen und seine ergänzenden
Durchführungsbestimmungen Anwendung finden.
3Die Evangelische Kirche in Deutschland und die
Gliedkirchen führen jeweils für ihren Bereich eine
Übersicht über die kirchlichen Werke und Einrichtun-
gen mit eigener Rechtspersönlichkeit, für die dieses
Kirchengesetz gilt. 4In die Übersicht sind Name, An-
schrift, Rechtsform und Tätigkeitsbereich der kirchli-
chen Werke und Einrichtungen aufzunehmen.
(3)  Dieses Kirchengesetz ist nur eingeschränkt an-
wendbar:
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1. auf automatisierte Dateien, die ausschließlich aus
verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend
erstellt und nach ihrer verarbeitungstechnischen
Nutzung automatisch gelöscht werden; insoweit
gelten nur die §§ 6 und 9;

2. auf nicht automatisierte Dateien, deren personen-
bezogene Daten nicht zur Übermittlung an Dritte
bestimmt sind; insoweit gelten nur die §§ 6, 9, 23
und 25. Werden im Einzelfall personenbezogene
Daten übermittelt, gelten für diesen Einzelfall die
Vorschriften dieses Kirchengesetzes uneinge-
schränkt.

(4) 1Pfarrer und Pfarrerinnen sowie sonstige kirchliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dürfen in Wahrneh-
mung ihres Seelsorgeauftrages eigene Aufzeichnun-
gen führen und verwenden; diese dürfen Dritten nicht
zugänglich sein. 2Die besonderen Bestimmungen über
den Schutz des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses
sowie über die Amtsverschwiegenheit bleiben unbe-
rührt. 3Das Gleiche gilt für die sonstigen Verpflich-
tungen zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs-
und Verschwiegenheitspflichten oder von Berufs-
oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf ge-
setzlichen Vorschriften beruhen.
(5)  Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gehen
denen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungs-
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhaltes per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden.
(6)  Soweit besondere Regelungen in anderen kirchli-
chen Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten
einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden
sind, gehen sie den Vorschriften dieses Kirchengeset-
zes vor.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1)  Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (be-
troffene Person).
(2) 1Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. 2Eine
nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte
Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig
aufgebaut und nach bestimmten Merkmalen zugäng-
lich ist und ausgewertet werden kann.
(3)  Erheben ist das Beschaffen von personenbezoge-
nen Daten über die betroffene Person.
(4) 1Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Über-
mitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Da-
ten. 2Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewen-
deten Verfahren:
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbe-

wahren personenbezogener Daten auf einem Da-
tenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung
oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespei-
cherter personenbezogener Daten,

3. Übermitteln das Bekanntgeben von gespeicherten
oder durch Datenverarbeitung gewonnener perso-
nenbezogener Daten an Dritte in der Weise, dass
a) die Daten an Dritte weitergegeben werden

oder
b) Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitge-

haltene Daten einsehen oder abrufen,
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter perso-

nenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbei-
tung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter
personenbezogener Daten.

(5)  Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener
Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.
(6)  Anonymisieren ist das Verändern personenbezo-
gener Daten derart, dass die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer betroffenen Person
zugeordnet werden können.
(7)  Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kenn-
zeichen zu dem Zweck, die Bestimmung der betroffe-
nen Person auszuschließen oder wesentlich zu er-
schweren.
(8)  Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle,
die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt,
verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auf-
trag vornehmen lässt.
(9)  Empfänger ist jede Person oder Stelle, die perso-
nenbezogene Daten erhält.
(10) 1Dritte sind Personen und Stellen außerhalb der
verantwortlichen Stelle. 2Dritte sind nicht die betrof-
fene Person sowie diejenigen Personen und Stellen,
die im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes perso-
nenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten
oder nutzen.
(11) 1Besondere Arten personenbezogener Daten sind
Angaben über rassische und ethnische Herkunft, po-
litische Meinungen, religiöse und weltanschauliche
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-
sundheit oder Sexualleben. 2Dazu gehört nicht die Zu-
gehörigkeit zu einer Kirche oder sonstigen Religions-
gemeinschaft.
(12)  Mobile personenbezogene Speicher- und Bear-
beitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Spei-

cherung hinaus durch die ausgebende Stelle oder
eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden
können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur
durch den Gebrauch des Mediums beeinflussen
kann.
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(13)  Beschäftigte sind:
1. in einem Pfarrdienst- oder in einem kirchlichen

Beamtenverhältnis stehende Personen,
2. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
3. zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte,
4. Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen
Eignung oder Arbeitserprobungen (Rehabilitatio-
nen),

5. Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für be-
hinderte Menschen,

6. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, oder in
vergleichbaren Diensten, Beschäftigte,

7. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso-
nen anzusehen sind,

8. Bewerbende für ein Beschäftigungsverhältnis so-
wie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis be-
endet ist.

(14)  Sicherheit beim Einsatz von Informationstechnik
(IT-Sicherheit) umfasst den Schutz der mit Informa-
tionstechnik erhobenen und verarbeiteten Daten ins-
besondere vor unberechtigtem Zugriff, vor unerlaub-
ten Änderungen und vor der Gefahr des Verlustes, um
deren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu
gewährleisten.

§ 2a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit

1Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von
Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszu-
richten, so wenig personenbezogene Daten wie mög-
lich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 2Ins-
besondere sind personenbezogene Daten zu anonymi-
sieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach
dem Verwendungszweck möglich ist und keinen im
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert.

§ 3
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten sind nur zulässig, wenn dieses Ge-
setz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
anordnet oder soweit die betroffene Person eingewil-
ligt hat.

§ 3a
Einwilligung der Betroffenen

(1) 1Die Einwilligung der Betroffenen ist nur wirksam,
wenn sie auf deren freier Entscheidung beruht. 2Sie
sind auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Um-
ständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlan-
gen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen. 3Die Einwilligung bedarf der
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände
eine andere Form angemessen ist. 4Soll die Einwilli-

gung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich
erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äu-
ßeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.
(2) 1Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung
liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 1
Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der
bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt
würde. 2In diesem Fall sind der Hinweis nach Ab-
satz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die
erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten For-
schungszwecks ergibt, schriftlich festzuhalten.
(3)  Soweit besondere Arten personenbezogener Da-
ten nach § 2 Absatz 11 erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hin-
aus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 4
Datenerhebung

(1)  Das Erheben personenbezogener Daten ist zuläs-
sig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben
der verantwortlichen kirchlichen Stelle erforderlich
ist.
(2) 1Personenbezogene Daten sind bei der betroffenen
Person zu erheben. 2Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie
nur erhoben werden, wenn
1. eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift

dies vorsieht, zwingend voraussetzt oder
2. die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages die

Erhebung erfordert und keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Inte-
ressen verletzt werden, sofern
a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine

Erhebung bei anderen Personen oder kirchli-
chen Stellen erforderlich macht oder

b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen
unverhältnismäßigen Aufwand erforderte
oder

c) die betroffene Person einer durch Rechtsvor-
schrift festgelegten Auskunftspflicht nicht
nachgekommen und über die beabsichtigte
Erhebung der Daten unterrichtet worden ist.

(3)  Werden personenbezogene Daten bei der betrof-
fenen Person erhoben, so ist sie auf Verlangen über
den Erhebungszweck, über die Rechtsvorschrift, die
zur Auskunft verpflichtet, und über die Folgen der
Verweigerung von Angaben aufzuklären.
(4)  Werden personenbezogene Daten statt bei der be-
troffenen Person bei einer nicht kirchlichen oder nicht
öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst
auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.
(5)  Das Erheben besonderer Arten personenbezoge-
ner Daten nach § 2 Absatz 11 ist nur zulässig, soweit
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht,
2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3a Absatz 3

eingewilligt hat,
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3. dies zum Schutze lebenswichtiger Interessen der
betroffenen Person oder Dritter erforderlich ist, so-
fern die betroffene Person aus physischen oder
rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwil-
ligung zu geben,

4. es sich um Daten handelt, die die betroffene Person
offenkundig öffentlich gemacht hat,

5. Grund zu der Annahme besteht, dass andernfalls
die Wahrnehmung des Auftrages der Kirche oder
die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes ernsthaft ge-
fährdet würde,

6. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der me-
dizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversor-
gung oder Behandlung oder für die Verwaltung
von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die
Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Perso-
nal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterlie-
gen, oder

7. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche In-
teresse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens das Interesse der betroffenen Person an
dem Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt
und der Zweck der Forschung auf andere Weise
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
erreicht werden kann.

§ 5
Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) 1Das Speichern, Verändern oder Nutzen personen-
bezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung
der in der Zuständigkeit der verantwortlichen kirchli-
chen Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist und es
für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben wor-
den sind. 2Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen
die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt
werden, für die sie gespeichert worden sind.
(2)  Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere
Zwecke ist nur zulässig, wenn
1. eine kirchliche Rechtsvorschrift dies vorsieht oder

zwingend voraussetzt,
2. eine staatliche Rechtsvorschrift dies vorsieht und

kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
3. die betroffene Person eingewilligt hat,
4. offensichtlich ist, dass es im Interesse der betrof-

fenen Person liegt, und kein Grund zu der Annah-
me besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwe-
ckes ihre Einwilligung verweigern würde,

5. Angaben der betroffenen Person überprüft werden
müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren
Unrichtigkeit bestehen,

6. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommen werden können oder die verantwortliche
kirchliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei
denn, dass das schutzwürdige Interesse der betrof-
fenen Person an dem Ausschluss der Zweckände-
rung offensichtlich überwiegt,

7. Grund zu der Annahme besteht, dass andernfalls
die Wahrnehmung des Auftrages der Kirche ge-
fährdet würde,

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträch-
tigung der Rechte einer anderen Person erforder-
lich ist oder

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche In-
teresse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens das Interesse der betroffenen Person an
dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich
überwiegt und der Zweck der Forschung auf ande-
re Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann.

(3) 1Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwe-
cke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von
Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der
Rechnungsprüfung, der Revision oder der Durchfüh-
rung von Organisationsuntersuchungen für die ver-
antwortliche kirchliche Stelle dient. 2Das gilt auch für
die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und
Prüfungszwecken durch die verantwortliche kirchli-
che Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige
Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.
(4)  Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensiche-
rung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen
Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert
werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet wer-
den.
(5) 1Das Speichern, Verändern oder Nutzen von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten nach § 2
Absatz 11 für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn
1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung

nach § 4 Absatz 5 Nr. 1 bis 5 zuließen oder
2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For-

schung erforderlich ist, das kirchliche Interesse an
der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse der betroffenen Person an dem Aus-
schluss der Zweckänderung erheblich überwiegt
und der Zweck der Forschung auf andere Weise
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
erreicht werden kann. 2Bei dieser Abwägung ist im
Rahmen des kirchlichen Interesses das wissen-
schaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben
besonders zu berücksichtigen.

§ 6
Datengeheimnis

1Den mit dem Umgang von Daten betrauten Personen
ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu er-
heben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheim-
nis). 2Diese Personen sind – soweit sie nicht auf Grund
anderer kirchlicher Bestimmungen zur Verschwiegen-
heit verpflichtet wurden – bei der Aufnahme ihrer Tä-
tigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 3Das
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer
Tätigkeit fort.
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§ 7
Unabdingbare Rechte der betroffenen Person

(1)  Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft
(§ 15) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung
von Daten (§ 16) können nicht durch Rechtsgeschäft
ausgeschlossen oder beschränkt werden.
(2) 1Sind die Daten der betroffenen Person automati-
siert in der Weise gespeichert, dass mehrere Stellen
speicherungsberechtigt sind, und ist die betroffene
Person nicht in der Lage, festzustellen, welche Stelle
die Daten gespeichert hat, so kann sie sich an jede die-
ser Stellen wenden. 2Diese ist verpflichtet, das Vor-
bringen der betroffenen Person an die Stelle, die die
Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. 3Die betroffene
Person ist über die Weiterleitung und jene Stelle zu
unterrichten.
(3)  Personenbezogene Daten über die Ausübung eines
Rechts der betroffenen Person, das sich aus diesem
Kirchengesetz oder aus einer anderen kirchlichen Vor-
schrift über den Datenschutz ergibt, dürfen nur zur Er-
füllung der sich aus der Ausübung des Rechts erge-
benden Pflicht der verantwortlichen Stelle verwendet
werden.

§ 7a
Videobeobachtung und Videoaufzeichnung

(Videoüberwachung)
(1) 1Die Beobachtung öffentlich zugänglicher und be-
sonders gefährdeter nicht öffentlich zugänglicher Be-
reiche innerhalb und außerhalb von Dienstgebäuden
mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-
beobachtung) ist nur zulässig, soweit sie in Ausübung
des Hausrechts der kirchlichen Stelle
1. zum Schutz von Personen und Sachen oder
2. zur Überwachung von Zugangsberechtigungen
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen.

2Während der Gottesdienste ist eine Videoüberwa-
chung unzulässig.
(2) 1Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur
gespeichert werden (Videoaufzeichnung), wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass mit einer Ver-
letzung der Rechtsgüter nach Absatz 1 künftig zu rech-
nen ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwie-
gen. 2Eine weitere Verarbeitung der erhobenen Daten
ist zulässig für den Zweck, für den sie erhoben wurden.
3Für einen anderen Zweck ist sie nur zulässig, soweit
dies zur Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr
von Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte
erforderlich ist.
(3)  Videobeobachtung und Videoaufzeichnung sowie
die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maß-
nahmen für die Betroffenen erkennbar zu machen, so-
weit dies nicht offensichtlich ist.

(4) 1Werden durch Videoüberwachung erhobene Da-
ten einer bestimmten Person zugeordnet und verarbei-
tet, so ist diese über die jeweilige Verarbeitung zu be-
nachrichtigen. 2Von der Benachrichtigung kann abge-
sehen werden
1. solange das öffentliche Interesse an der Strafver-

folgung das Recht auf Benachrichtigung der be-
troffenen Person erheblich überwiegt oder

2. wenn die Benachrichtigung im Einzelfall einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert.

(5) 1Aufzeichnungen einschließlich Kopien und da-
raus gefertigte Unterlagen sind spätestens nach einer
Woche zu löschen oder zu vernichten, soweit sie zum
Erreichen des verfolgten Zwecks nicht mehr zwingend
erforderlich sind. 2Sie sind unverzüglich zu löschen,
soweit schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer
weiteren Speicherung entgegenstehen.
(6) 1§ 9 Absatz 1 findet Anwendung. 2Wird Video-
überwachung eingesetzt, sind technische und organi-
satorische Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind zu
gewährleisten, dass
1. nur Befugte die durch Videoüberwachung erhobe-

nen Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertrau-
lichkeit),

2. die durch Videoüberwachung erhobenen Daten bei
der Verarbeitung unverfälscht, vollständig und wi-
derspruchsfrei bleiben (Integrität),

3. die durch Videoüberwachung erhobenen Daten
zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungs-
gemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. die durch Videoüberwachung erhobenen Daten ih-
rem Ursprung zugeordnet werden können (Au-
thentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche durch
Videoüberwachung erhobenen Daten in welcher
Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit).

(7) 1Die datenverarbeitende Stelle legt in einer laufend
auf dem neuesten Stand zu haltenden Dokumentation
fest:

1. den Namen und die Anschrift der datenverarbei-
tenden Stelle,

2. den Zweck der Videoüberwachung,
3. die Rechtsgrundlage der Videoüberwachung,
4. den Kreis der Betroffenen,
5. den Personenkreis, der Zugang zu den durch Vi-

deoüberwachung erhobenen Daten erhält,
6. die Abwägung der mit der Videoüberwachung

verfolgten Ziele mit den mit der Videoüberwa-
chung konkret verbundenen Gefahren für die
Rechte der Betroffenen,

7. die technischen und organisatorischen Maßnah-
men nach Absatz 6,

8. die Art der Geräte, ihren Standort und den räum-
lichen Überwachungsbereich,

9. die Art der Überwachung,
10. die Dauer der Überwachung.
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2Die datenverarbeitende Stelle kann die Angaben nach
Satz 1 für mehrere gleichartige Videoüberwachungen
in einer Dokumentation zusammenfassen. 3Die Be-
triebsbeauftragten und örtlichen Beauftragten führen
die Dokumentation und halten sie zur Einsicht bereit.
4Die Dokumentationen können bei der kirchlichen
Stelle von jeder Person eingesehen werden; für die
Angaben nach Satz 1 Nr. 7 und 8 gilt dies nur, soweit
die Sicherheit der Videoüberwachung nicht beein-
trächtigt wird.
(8)  Die Videoüberwachung ist mindestens alle zwei
Jahre auf ihre weitere Erforderlichkeit zu überprüfen.
(9)  Beim Einsatz von Videokamera-Attrappen finden
die Absätze 1, 3 und 8 entsprechende Anwendung.

§ 7b
Mobile personenbezogene Speicher-

und Bearbeitungsmedien
(1)  Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes
Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein
Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem
solchen Medium abläuft, auf das Medium aufbringt,
ändert oder hierzu bereithält, muss die betroffene Per-
son
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funkti-

onsweise des Mediums einschließlich der Art der
zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,

3. darüber, wie sie ihre Rechte nach den §§ 15, 15a
und 16 ausüben kann, und

4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums
zu treffenden Maßnahmen

unterrichten, soweit die betroffene Person nicht bereits
Kenntnis erlangt hat.
(2)  Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür
Sorge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Aus-
kunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtungen
in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Ge-
brauch zur Verfügung stehen.
(3)  Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium
eine Datenverarbeitung auslösen, müssen für die be-
troffene Person eindeutig erkennbar sein.

§ 8
Schadensersatz durch kirchliche Stellen

(1) 1Fügt eine kirchliche Stelle der betroffenen Person
durch eine nach den Vorschriften dieses Kirchenge-
setzes oder nach anderen kirchlichen Vorschriften
über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige au-
tomatisierte Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten einen Schaden zu, ist sie der betroffenen Person
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. 2Für die Verarbeitung der von staatlichen
oder kommunalen Stellen sowie von Sozialleistungs-
trägern übermittelten personenbezogenen Daten durch
kirchliche Stellen, die nicht privatrechtlich organisiert
sind, gilt diese Verpflichtung zum Schadensersatz un-

abhängig von einem Verschulden; bei einer schweren
Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist der betroffe-
nen Person der Schaden, der nicht Vermögensschaden
ist, angemessen in Geld zu ersetzen.
(2) 1Die Ansprüche nach Absatz 1 Satz 2 sind insge-
samt bis zu einem Betrag in Höhe von 130 000 Euro
begrenzt. 2Ist auf Grund desselben Ereignisses an meh-
rere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt
den Höchstbetrag von 130 000 Euro übersteigt, so
verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistun-
gen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum
Höchstbetrag steht.
(3)  Sind bei einer automatisierten Verarbeitung meh-
rere Stellen speicherungsberechtigt und ist die geschä-
digte Person nicht in der Lage, die speichernde Stelle
festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.
(4)  Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
(5)  Auf das Mitverschulden der betroffenen Person ist
§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auf die Ver-
jährung sind die Verjährungsfristen des Bürgerlichen
Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.
(6)  Macht eine betroffene Person gegenüber einer
kirchlichen Stelle einen Anspruch auf Schadensersatz
wegen einer nach diesem Kirchengesetz oder anderen
Vorschriften über den Datenschutz unzulässigen oder
unrichtigen automatisierten Datenverarbeitung gel-
tend und ist streitig, ob der Schaden die Folge eines
von der verantwortlichen Stelle zu vertretenden Um-
standes ist, so trifft die Beweislast die verantwortliche
Stelle.
(7)  Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in wei-
terem Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder
nach denen andere für den Schaden verantwortlich
sind, bleiben unberührt.

§ 9
Technische und organisatorische Maßnahmen,

IT-Sicherheit
(1) 1Kirchliche Stellen, die selbst oder im Auftrag per-
sonenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nut-
zen, haben die technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die
Ausführung der Vorschriften dieses Kirchengesetzes,
insbesondere die in der Anlage zu diesem Kirchenge-
setz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. 2Er-
forderlich sind Maßnahmen, deren Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten
Schutzzweck steht.
(2) 1Jede kirchliche Stelle ist verpflichtet, IT-Sicher-
heit zu gewährleisten. 2Das Nähere regelt der Rat der
EKD durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der
Kirchenkonferenz.

§ 9a
Datenschutzaudit

1Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungs-
systemen und -programmen und datenverarbeitende
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Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre techni-
schen Einrichtungen durch geeignete Stellen prüfen
und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung
veröffentlichen. 2Näheres kann der Rat der EKD durch
Rechtsverordnung regeln.

§ 10
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) 1Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens, das die Übermittlung personenbezogener Daten
durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses
Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdi-
gen Interessen der betroffenen Person und des kirch-
lichen Auftrags der beteiligten Stellen angemessen ist.
2Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen
Abrufs bleiben unberührt.
(2)  Die beteiligten kirchlichen Stellen haben zu ge-
währleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfah-
rens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie
schriftlich festzulegen:
1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten,
4. nach § 9 erforderliche technische und organisato-

rische Maßnahmen.
(3) 1Über die Einrichtung von Abrufverfahren sind die
jeweils zuständigen Beauftragten für den Datenschutz
nach § 18 sowie die Betriebsbeauftragten oder die ört-
lich Beauftragten für den Datenschutz nach § 22 unter
Mitteilung der Festlegung nach Absatz 2 zu unterrich-
ten. 2Die Errichtung von automatisierten Abrufverfah-
ren mit nicht kirchlichen Stellen kann von der Geneh-
migung einer anderen kirchlichen Stelle abhängig ge-
macht werden.
(4) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit des ein-
zelnen Abrufs trägt die datenempfangende Stelle. 2Die
speichernde kirchliche Stelle prüft die Zulässigkeit der
Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. 3Die spei-
chernde kirchliche Stelle hat zu gewährleisten, dass
die Übermittlung von personenbezogenen Daten zu-
mindest durch geeignete Stichprobenverfahren fest-
gestellt und überprüft werden kann. 4Wird ein Ge-
samtbestand von personenbezogenen Daten abgerufen
oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich
die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung
nur auf die Zulässigkeit des Abrufs oder der Über-
mittlung des Gesamtbestandes.
(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf all-
gemein zugänglicher Daten. 2Allgemein zugänglich
sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach vor-
heriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines
Entgelts, nutzen kann.

§ 11
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

von personenbezogenen Daten im Auftrag
(1) 1Werden personenbezogene Daten im Auftrag
durch andere Stellen oder Personen erhoben, verar-
beitet oder genutzt, ist die beauftragende Stelle für die

Einhaltung der Vorschriften dieses Kirchengesetzes
und anderer Vorschriften über den Datenschutz ver-
antwortlich. 2Die in den §§ 7 und 8 genannten Rechte
sind ihr gegenüber geltend zu machen.
(2) 1Die beauftragte Stelle darf die Daten nur innerhalb
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erheben,
verarbeiten oder nutzen. 2Die Evangelische Kirche in
Deutschland kann die Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung in Staaten außerhalb der Europäischen
Union zulassen, wenn diese ein dem EKD-Daten-
schutzgesetz angemessenes gesetzliches oder vertrag-
lich vereinbartes Datenschutzniveau nachgewiesen
haben.
(3) 1Die beauftragte Stelle oder Person ist unter be-
sonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihr
getroffenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen sorgfältig auszuwählen. 2Der Auftrag ist
schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzel-
nen festzulegen sind:

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgese-

henen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von
Daten, die Art der Daten und der Kreis der Be-
troffenen,

3. die nach § 9 Absatz 1 zu treffenden technischen
und organisatorischen Maßnahmen sowie ihre
Kontrolle durch den Auftragnehmer,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von
Daten,

5. die Verpflichtung der Beschäftigten des Auftrag-
nehmers auf das Datengeheimnis nach § 6,

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von
Unterauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die ent-
sprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflich-
ten des Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder
der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vor-
schriften zum Schutz personenbezogener Daten
oder gegen die im Auftrag getroffenen Festle-
gungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnis, die sich der
Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer
vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die
Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter
Daten nach Beendigung des Auftrags.

3Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenver-
arbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. 4Das
Ergebnis ist zu dokumentieren.
(4) 1Die beauftragte Stelle oder Person darf die Daten
nur im Rahmen der Weisungen der beauftragenden
Stelle erheben, verarbeiten oder nutzen. 2Ist sie der
Ansicht, dass eine Weisung der beauftragenden Stelle
gegen dieses Kirchengesetz oder andere Vorschriften
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über den Datenschutz verstößt, hat sie die beauftra-
gende Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen.
(5)  Sofern die kirchlichen Datenschutzbestimmungen
auf die beauftragte Stelle oder Person keine Anwen-
dung finden, ist die beauftragende Stelle verpflichtet,
sicherzustellen, dass die beauftragte Stelle diese Be-
stimmungen beachtet und sich der Kontrolle kirchli-
cher Datenschutzbeauftragter unterwirft.
(6)  Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn die
Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder
von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen
im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff
auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen
werden kann.
(7) 1Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse kann bestimmen, dass vor der Be-
auftragung die Genehmigung einer kirchlichen Stelle
einzuholen ist oder Mustervereinbarungen zu verwen-
den sind. 2Bei der Beauftragung anderer kirchlicher
Stellen kann in den Rechtsvorschriften von Absatz 3
Satz 2 Nr. 3, 5, 7 und 9 und Satz 4 abgesehen werden.

§ 12
Datenübermittlung an kirchliche
oder sonstige öffentliche Stellen

(1)  Die Übermittlung von personenbezogenen Daten
an kirchliche Stellen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der über-

mittelnden oder der empfangenden kirchlichen
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

2. die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 5 vorlie-
gen.

(2) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde kirchliche Stelle. 2Er-
folgt die Übermittlung auf Ersuchen der empfangen-
den kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung.
3In diesem Falle prüft die übermittelnde kirchliche
Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen
der Aufgaben der datenempfangenden kirchlichen
Stelle liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur
Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.
4§ 10 Absatz 4 bleibt unberührt.
(3) 1Die datenempfangende kirchliche Stelle darf die
übermittelten Daten für den Zweck verarbeiten oder
nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden.
2Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke
ist nur unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 2
zulässig.
(4)  Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Ab-
satz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbe-
zogene Daten der betroffenen oder einer anderen Per-
son in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht
oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so
ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, so-
weit nicht berechtigte Interessen der betroffenen oder
einer anderen Person an deren Geheimhaltung offen-

sichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist
unzulässig.
(5)  Absatz 4 gilt entsprechend, wenn personenbezo-
gene Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weiter-
gegeben werden.
(6)  Personenbezogene Daten dürfen an Stellen an-
derer öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften
übermittelt werden, wenn das zur Erfüllung der kirch-
lichen Aufgaben erforderlich ist, die der übermitteln-
den oder der empfangenden Stelle obliegen, und so-
fern sichergestellt ist, dass bei der empfangenden Stel-
le ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen
werden und nicht offensichtlich berechtigte Interessen
der betroffenen Person entgegenstehen.
(7)  Personenbezogene Daten dürfen an Behörden und
sonstige öffentliche Stellen des Bundes, der Länder
und der Gemeinden und der sonstigen Aufsicht des
Bundes oder eines Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts übermittelt werden,
wenn dies eine Rechtsvorschrift zulässt oder dies zur
Erfüllung der kirchlichen Aufgaben erforderlich ist,
die der übermittelnden Stelle obliegen, und nicht of-
fensichtlich berechtigte Interessen der betroffenen
Person entgegenstehen.
(8) 1Die datenempfangenden Stellen nach Absatz 6
und 7 dürfen die übermittelten Daten nur für den
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung
sie ihnen übermittelt werden. 2Die übermittelnde Stel-
le hat sie darauf hinzuweisen.

§ 13
Datenübermittlung an sonstige Stellen

(1)  Die Übermittlung von personenbezogenen Daten
an sonstige Stellen oder Personen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der über-

mittelnden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben
erforderlich ist und die Voraussetzungen vorlie-
gen, die eine Nutzung nach § 5 zuließen, oder

2. eine Rechtsvorschrift dies zulässt oder
3. die datenempfangenden Stellen oder Personen ein

berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu über-
mittelnden Daten glaubhaft darlegen und die be-
troffene Person kein schutzwürdiges Interesse an
dem Ausschluss der Übermittlung hat,

es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass
durch die Übermittlung die Wahrnehmung des Auf-
trags der Kirche gefährdet würde.
(2)  Das Übermitteln von besonderen Arten personen-
bezogener Daten nach § 2 Absatz 11 ist abweichend
von Satz 1 Nr. 3 nur zulässig, soweit dies zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtli-
cher Ansprüche erforderlich ist.
(3)  Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde kirchliche Stelle;
durch Kirchengesetz oder durch kirchliche Rechtsver-
ordnung kann die Übermittlung von der Genehmigung
einer anderen kirchlichen Stelle abhängig gemacht
werden.
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(4) 1In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1
Nr. 3 unterrichtet die übermittelnde kirchliche Stelle
die betroffene Person von der Übermittlung ihrer Da-
ten. 3Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass
sie davon auf andere Weise Kenntnis erlangt oder die
Wahrnehmung des Auftrages der Kirche gefährdet
würde.
(5) 1Die datenempfangenden Stellen und Personen
dürfen die übermittelten Daten nur für den Zweck ver-
arbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihnen
übermittelt werden. 2Die übermittelnde Stelle hat sie
darauf hinzuweisen.

§ 14
Durchführung des Datenschutzes

(1)  Die Evangelische Kirche in Deutschland und die
Gliedkirchen sind jeweils für ihren Bereich für die
Einhaltung eines ausreichenden Datenschutzes ver-
antwortlich.
(2)  Sie haben dafür zu sorgen, dass die ordnungsge-
mäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogram-
me, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verar-
beitet werden sollen, überwacht wird.

§ 15
Auskunft an die betroffene Person

(1)  Der betroffenen Person ist auf Antrag Auskunft zu
erteilen über
1. die zu ihr gespeicherten Daten, auch soweit sie sich

auf Herkunft oder empfangende Stellen dieser Da-
ten beziehen,

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
an die die Daten weitergegeben werden, und

3. den Zweck der Speicherung.
(2) 1In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen
Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher
bezeichnet werden. 2Sind die personenbezogenen Da-
ten in Akten gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt,
soweit die betroffene Person Angaben macht, die das
Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Er-
teilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht
außer Verhältnis zu dem geltend gemachten Informa-
tionsinteresse steht. 3Die verantwortliche Stelle be-
stimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Aus-
kunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.
(3)  Auskunft kann nicht erteilt werden, soweit die
Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung auf Grund
einer speziellen Rechtsvorschrift oder wegen über-
wiegender berechtigter Interessen Dritter geheim ge-
halten werden müssen und das Interesse der betroffe-
nen Person an der Auskunftserteilung zurücktreten
muss oder wenn durch die Auskunft die Wahrneh-
mung des Auftrags der Kirche gefährdet wird.
(4)  Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 15a
Benachrichtigung

1Werden personenbezogene Daten ohne Kenntnis der
betroffenen Person erhoben, so ist diese darüber zu
unterrichten. 2Dies gilt nicht, wenn
1. die betroffene Person davon auf andere Weise

Kenntnis erlangt hat,
2. die Unterrichtung einen unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordert oder
3. die Speicherung oder Übermittlung der erhobenen

Daten durch Rechtsvorschrift ausdrücklich vorge-
sehen ist.

3Die betroffene Person ist auch bei regelmäßigen
Übermittlungen von Daten über die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern von Daten zu unterrich-
ten, soweit sie nicht mit der Übermittlung an diese
rechnen muss.

§ 16
Berichtigung, Löschung

und Sperrung von Daten;
Widerspruchsrecht

(1) 1Personenbezogene Daten sind zu berichtigen,
wenn sie unrichtig sind. 2Wird festgestellt, dass per-
sonenbezogene Daten, die weder automatisiert verar-
beitet noch in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit
von der betroffenen Person bestritten, so ist dies in
geeigneter Weise festzuhalten.
(2)  Personenbezogene Daten, die automatisiert verar-
beitet oder in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert sind, sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Er-

füllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Auf-
gaben nicht mehr erforderlich ist.

(3)  An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung,
soweit
1. einer Löschung Rechtsvorschriften, satzungsmä-

ßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen ent-
gegenstehen,

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine
Löschung schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Personen beeinträchtigt würden oder

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei-
cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand möglich ist.

(4)  Personenbezogene Daten, die automatisiert verar-
beitet oder in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtig-
keit von der betroffenen Person bestritten wird und
sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fest-
stellen lässt.
(4a) 1Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine
automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in
nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, soweit die betroffene Person
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dem bei der verantwortlichen Stelle widerspricht und
eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse
der betroffenen Person wegen ihrer besonderen per-
sönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen
Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt. 2Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvor-
schrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ver-
pflichtet.
(5)  Personenbezogene Daten, die weder automatisiert
verarbeitet noch in einer nicht automatisierten Datei
gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die kirchliche
Stelle im Einzelfall feststellt, dass ohne die Sperrung
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person be-
einträchtigt würden und die Daten für die Aufgaben-
erfüllung nicht mehr erforderlich sind.
(6)  Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung der be-
troffenen Person nur übermittelt oder genutzt werden,
wenn
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung

einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen
im überwiegenden Interesse der verantwortlichen
kirchlichen Stelle oder Dritter liegenden Gründen
unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden
dürften, wenn sie nicht gesperrt wären, und die
Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags nicht ge-
fährdet wird.

(7)  Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sper-
rung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sper-
rung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die
kirchlichen Stellen zu verständigen, denen im Rahmen
einer regelmäßigen Datenübermittlung diese Daten
zur Speicherung weitergegeben werden, wenn dies zur
Wahrung schutzwürdiger Interessen der betroffenen
Person erforderlich ist.
(8)  Vorschriften der kirchlichen Stellen, die das Ar-
chivwesen betreffen, bleiben unberührt.

§ 17
Anrufung der Beauftragten für den Datenschutz

(1) 1Jede Person kann sich an den zuständigen Beauf-
tragten oder die zuständige Beauftragte für den Da-
tenschutz wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personen-
bezogenen Daten durch kirchliche Stellen in ihren
Rechten verletzt worden zu sein. 2Für die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen
Daten durch kirchliche Gerichte gilt dies nur, soweit
diese in eigenen Angelegenheiten als Verwaltung tätig
werden.
(2) 1Niemand darf wegen der Mitteilung von Tatsa-
chen, die geeignet sind, den Verdacht aufkommen zu
lassen, das kirchliche Datenschutzgesetz oder eine an-
dere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sei ver-
letzt worden, gemaßregelt oder benachteiligt werden.
2Mitarbeitende der kirchlichen Stellen müssen für Mit-
teilungen an die Beauftragten für den Datenschutz
nicht den Dienstweg einhalten.

§ 18
Rechtsstellung

der Beauftragten für den Datenschutz

(1)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, ihre
Gliedkirchen und ihre gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse bestellen je für ihren Bereich Beauftragte für
den Datenschutz, soweit die Wahrnehmung nicht nach
§ 18b Absatz 1 übertragen worden ist.
(2) 1Die Amtszeit soll mindestens vier, höchstens acht
Jahre betragen und setzt sich bis zum Amtseintritt der
Nachfolge fort. 2Die erneute Bestellung ist zulässig.
3Die Tätigkeit ist hauptamtlich auszuüben. 4Nebentä-
tigkeiten sind nur zulässig, soweit dadurch das Ver-
trauen in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
nicht gefährdet wird und die Voraussetzungen der
§§ 46 bis 48 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
erfüllt sind.
(3) 1Zu Beauftragten für den Datenschutz dürfen nur
Personen bestellt werden, welche die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuver-
lässigkeit besitzen. 2Sie müssen die Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Dienst besitzen. 3Sie
müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland angehören. 4Die beauftragte Person ist
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten
und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung zu ver-
pflichten.
(4) 1Die Beauftragten für den Datenschutz stehen einer
eigenen Behörde vor und sind in Ausübung ihres Am-
tes an Weisungen nicht gebunden und nur dem kirch-
lichen Recht unterworfen. 2Die Ausübung des Amtes
geschieht in organisatorischer und sachlicher Unab-
hängigkeit. 3Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass
dadurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.
4In der Ausübung ihres Amtes dürfen sie nicht behin-
dert und wegen ihres Amtes als Beauftragte für den
Datenschutz weder benachteiligt noch begünstigt wer-
den.
(5) 1Eine Kündigung von Beauftragten für den Daten-
schutz im Arbeitsverhältnis ist während der Amtszeit
nur zulässig, soweit Tatsachen vorliegen, die zu einer
Kündigung aus wichtigem Grund berechtigen. 2Dies
gilt für den Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung
des Amtes entsprechend.
(6)  Beauftragte für den Datenschutz im Kirchenbeam-
tenverhältnis können innerhalb der Amtszeit nur ent-
lassen werden, wenn die Voraussetzungen der §§ 76,
77, 79 oder 80 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
vorliegen oder ein Disziplinargericht auf Entfernung
aus dem Dienst erkennt.
(7) 1Den Beauftragten für den Datenschutz wird die
für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Sach-
und Personalausstattung zur Verfügung gestellt. 2Die
Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan gesondert aus-
zuweisen. 3Die Besetzungen der Personalstellen erfol-
gen im Einvernehmen mit den Beauftragten für den
Datenschutz. 4Die Mitarbeitenden unterstehen der
Dienst- und Fachaufsicht der Beauftragten für den Da-
tenschutz und können, falls sie mit der beabsichtigten
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Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im Einver-
nehmen mit den Beauftragten für den Datenschutz
versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden.
(8) 1Die Beauftragten für den Datenschutz treffen die
Entscheidung über Aussagegenehmigungen für sich
und ihre Mitarbeitenden in eigener Verantwortung.
2Die Beauftragten für den Datenschutz gelten als
oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwal-
tungsgerichtsordnung.
(9) 1Die Beauftragten für den Datenschutz bestellen
aus dem Kreis ihrer Mitarbeitenden Vertreter oder
Vertreterinnen. 2Dies können daneben auch Beauf-
tragte für den Datenschutz anderer Gliedkirchen oder
der oder die Beauftragte für den Datenschutz der
Evangelischen Kirche in Deutschland sein.
(10) 1Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitar-
beitenden sind verpflichtet, über die ihnen amtlich be-
kannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mitteilungen im
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. 3Die Verpflichtung besteht
auch nach Beendigung des Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses. 4Beauftragte für den Datenschutz und ihre
Mitarbeitenden dürfen, auch wenn sie nicht mehr im
Amt sind, über Angelegenheiten, die der Verschwie-
genheit unterliegen, ohne Genehmigung ihrer Dienst-
herren weder vor Gericht noch außergerichtlich aus-
sagen oder Erklärungen abgeben.

§ 18a
Der oder die Beauftragte für den Datenschutz

der Evangelischen Kirche in Deutschland
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland be-
stellt für den Bereich der Evangelischen Kirche in
Deutschland und ihres Evangelischen Werkes für
Diakonie und Entwicklung sowie für die gesamtkirch-
lichen Werke und Einrichtungen eine oder einen Be-
auftragten für den Datenschutz.

§ 18b
Beauftragte

für den Datenschutz der Gliedkirchen
der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1)  Die Gliedkirchen der EKD und ihre gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse bestellen einzeln oder ge-
meinschaftlich Beauftragte für den Datenschutz, so-
weit deren Aufgaben nicht dem oder der Beauftragten
für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in
Deutschland übertragen werden.
(2)  Die Gliedkirchen der EKD können bestimmen,
dass für ihren diakonischen Bereich besondere Beauf-
tragte für den Datenschutz bestellt werden.

§ 19
Aufgaben der Beauftragten für den Datenschutz

(1)  Beauftragte für den Datenschutz wachen über die
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz.

(2)  Werden personenbezogene Daten in Akten verar-
beitet oder genutzt, prüfen sie die Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung, insbesondere wenn betroffene
Personen ihnen hinreichende Anhaltspunkte dafür
darlegen, dass sie dabei in ihren Rechten verletzt wor-
den sind, oder den Beauftragten für den Datenschutz
hinreichende Anhaltspunkte für eine derartige Verlet-
zung vorliegen.
(3)  Beauftragte für den Datenschutz können Empfeh-
lungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben
und kirchliche Stellen in Fragen des Datenschutzes
beraten.
(4)  Auf Anforderung der kirchenleitenden Organe ha-
ben die Beauftragten für den Datenschutz Gutachten
zu erstatten und Stellungnahmen zu Rechtsetzungs-
vorhaben, die sich auf den Schutz von personenbezo-
genen Daten auswirken, abzugeben.
(5)  Die Beauftragten für den Datenschutz berichten
mindestens alle zwei Jahre den kirchenleitenden Or-
ganen über ihre Tätigkeit.
(6) 1Die in § 1 bezeichneten kirchlichen Stellen sind
verpflichtet, die Beauftragten für den Datenschutz bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 2Auf
Verlangen ist ihnen Auskunft sowie Einsicht in alle
Unterlagen und Akten über die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten zu geben,
insbesondere in die gespeicherten Daten und in die
Datenverarbeitungsprogramme; ihnen ist jederzeit
Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.
(7)  Kirchliche Gerichte unterliegen der Prüfung der
Beauftragten für den Datenschutz nur, soweit sie in
eigenen Angelegenheiten als Verwaltung tätig wer-
den.
(8)  Der Prüfung durch die Beauftragten für den Da-
tenschutz unterliegen nicht:

1. personenbezogene Daten, die dem Beicht- und
Seelsorgegeheimnis unterliegen,

2. personenbezogene Daten, die dem Post- und Fern-
meldegeheimnis unterliegen,

3. personenbezogene Daten, die dem Arztgeheimnis
unterliegen,

4. personenbezogene Daten in Personalakten,

wenn die betroffene Person der Prüfung der auf sie
bezogenen Daten im Einzelfall zulässigerweise ge-
genüber den Beauftragten für den Datenschutz wider-
spricht.
(9) 1Die Beauftragten für den Datenschutz teilen das
Ergebnis der Prüfung der zuständigen kirchlichen
Stelle mit. 2Damit können Vorschläge zur Verbesse-
rung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung
von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten, verbunden sein.
3§ 20 bleibt unberührt.
(10) 1Die Beauftragten für den Datenschutz arbeiten
zusammen. 2Sie haben die einheitliche Anwendung
und Durchsetzung des kirchlichen Datenschutzrechtes
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sicherzustellen. 3Sie sollen mit den staatlichen Beauf-
tragten Erfahrungen austauschen.

§ 20
Beanstandungsrecht

der Beauftragten für den Datenschutz
(1)  Stellen Beauftragte für den Datenschutz Verstöße
gegen die Datenschutzbestimmungen oder sonstige
Mängel bei der Verwendung personenbezogener Da-
ten fest, so beanstanden sie dies gegenüber den zu-
ständigen kirchlichen Stellen und fordern zur Stel-
lungnahme innerhalb einer von ihnen zu bestimmen-
den Frist auf.
(2)  Der oder die Beauftragte für den Datenschutz kann
von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stel-
lungnahme verzichten, insbesondere wenn es sich um
unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel han-
delt.
(3) 1Mit der Beanstandung kann der oder die Beauf-
tragte für den Datenschutz Vorschläge zur Beseiti-
gung der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des
Datenschutzes verbinden. 2Wird der Beanstandung
nicht abgeholfen, so ist der oder die Beauftragte für
den Datenschutz befugt, sich an das jeweilige kirchen-
leitende Organ zu wenden.
(4)  Die gemäß Absatz 1 abzugebende Stellungnahme
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten,
die auf Grund der Beanstandung von den kirchlichen
Stellen getroffen worden sind.

§ 21
Meldepflicht

(1)  Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind
vor ihrer Inbetriebnahme von den kirchlichen Stellen
dem oder der nach § 18 Absatz 1 Beauftragten für den
Datenschutz nach Maßgabe von § 21a zu melden.
(2)  Die Meldepflicht entfällt, wenn die kirchliche
Stelle eine oder einen nach § 22 Absatz 1 Beauftragten
bestellt hat oder bei ihr in der Regel höchstens neun
Personen ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt sind.
(3) 1Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen
aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der
Verarbeitung (Vorabkontrolle). 2Eine Vorabkontrolle
ist insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2

Absatz 11) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu

bestimmt ist, die Persönlichkeit der betroffenen
Person zu bewerten einschließlich ihrer Fähigkei-
ten, ihrer Leistung oder ihres Verhaltens,

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder
eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen

Schuldverhältnisses mit der betroffenen Person erfor-
derlich ist.
(4) 1Zuständig für die Vorabkontrolle sind die nach
§ 22 Absatz 1 Beauftragten. 2Diese haben sich in
Zweifelsfällen an die nach § 18 Beauftragten für den
Datenschutz zu wenden.

§ 21a
Inhalt der Meldepflicht

1Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen
meldepflichtig sind, sind folgende Angaben zu ma-
chen:
1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle

sowie Namen der mit der Leitung der Datenverar-
beitung beauftragten Personen,

2. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verar-
beitung oder -nutzung,

3. eine Beschreibung der betroffenen Personengrup-
pen und der diesbezüglichen Daten oder Datenka-
tegorien,

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, de-
nen die Daten mitgeteilt werden können,

5. Regelfristen für die Löschung der Daten,
6. eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten,
7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht,

vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach
§ 9 Absatz 1 zur Gewährleistung der Sicherheit der
Verarbeitung angemessen sind.

2§ 21 Absatz 1 gilt für die Änderung der nach Satz 1
mitgeteilten Angaben sowie für den Zeitpunkt der
Aufnahme und der Beendigung der meldepflichtigen
Tätigkeit entsprechend.

§ 22
Betriebsbeauftragte und örtlich Beauftragte

für den Datenschutz
(1) 1Bei kirchlichen Werken und Einrichtungen mit
eigener Rechtspersönlichkeit sind Betriebsbeauftrag-
te, bei den übrigen kirchlichen Stellen sind örtlich Be-
auftragte für den Datenschutz schriftlich zu bestellen,
wenn in der Regel mehr als neun Personen ständig mit
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten beschäftigt sind. 2Die Bestellung
kann sich auf mehrere Werke, Einrichtungen und
kirchliche Körperschaften erstrecken. 3Die Vertretung
ist zu regeln.
(2)  Zu Beauftragten nach Absatz 1 dürfen nur Perso-
nen bestellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit
besitzen.
(3) 1Die Beauftragten nach Absatz 1 sind den gesetz-
lich oder verfassungsmäßig berufenen Organen der
Werke, Einrichtungen oder kirchlichen Körperschaf-
ten unmittelbar zu unterstellen. 2Sie sind im Rahmen
ihrer Aufgaben weisungsfrei. 3Sie dürfen wegen dieser
Tätigkeit nicht benachteiligt werden. 4Sie können
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Auskünfte verlangen und Einsicht in Unterlagen neh-
men. 5Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
unterstützen. 6§ 18 Absatz 10 gilt entsprechend.
(4) 1Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist nur
zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund berechtigen. 2Gleiches gilt
für den Zeitraum eines Jahres nach Beendigung der
Bestellung.
(5) 1Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben
erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche
Stelle den Beauftragten nach Absatz 1 die Teilnahme
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen entspre-
chend dem Aufgabenbereich zu ermöglichen und die
erforderlichen Kosten zu tragen. 2Die dazu notwendi-
ge Freistellung hat ohne Minderung der Bezüge oder
des Erholungsurlaubes zu erfolgen. 3Im Konfliktfall
können die Beauftragten für den Datenschutz vermit-
telnd hinzugezogen werden.
(6) 1Die Beauftragten nach Absatz 1 wirken auf die
Einhaltung der Bestimmungen für den Datenschutz
hin und unterstützen die kirchlichen Werke und Ein-
richtungen bei der Sicherstellung des in ihrer Verant-
wortung liegenden Datenschutzes. 2Zu diesem Zweck
können sie sich in Zweifelsfällen an die für die Da-
tenschutzkontrolle zuständige Stelle wenden. 3Sie ha-
ben insbesondere
1. die ordnungsmäßige Anwendung der Datenverar-

beitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden sollen, zu über-
wachen,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit
den Bestimmungen über den Datenschutz, bezo-
gen auf die besonderen Verhältnisse ihres Aufga-
benbereiches, vertraut zu machen.

(7)  Zu Beauftragten nach Absatz 1 sollen diejenigen
nicht bestellt werden, die mit der Leitung der Daten-
verarbeitung beauftragt sind oder denen die Aufsicht
über die Einhaltung eines ausreichenden Datenschut-
zes obliegt.
(8)  Die Bestellung von Beauftragten nach Absatz 1 ist
dem oder der Beauftragten für den Datenschutz nach
§ 18 Absatz 1 und der nach dem jeweiligen Recht für
die Aufsicht zuständigen Stelle anzuzeigen.
(9)  Soweit bei kirchlichen Stellen keine Rechtsver-
pflichtung für die Bestellung von Personen als Be-
triebsbeauftragte oder als örtlich Beauftragte besteht,
hat die Leitung die Erfüllung der Aufgabe nach Ab-
satz 6 in anderer Weise sicherzustellen.

§ 23
Zweckbindung bei personenbezogenen Daten,

die einem Berufs- oder
besonderen Amtsgeheimnis unterliegen

(1) 1Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder
besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und die von
der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in Aus-
übung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung

gestellt worden sind, dürfen von der verantwortlichen
Stelle nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt wer-
den, für den sie ihr überlassen worden sind. 2In die
Übermittlung nach den §§ 12 und 13 muss die zur
Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwilligen.
(2)  Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur
verarbeitet oder genutzt werden, wenn die Änderung
des Zwecks durch besonderes Gesetz zugelassen ist.

§ 24
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
(1)  Die kirchlichen Stellen dürfen Daten ihrer Be-
schäftigten nur erheben, verarbeiten oder nutzen, so-
weit dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung
oder Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses
oder zur Durchführung organisatorischer, personeller
und sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwe-
cken der Personalplanung und des Personaleinsatzes,
erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarif-
vertrag oder eine Dienstvereinbarung dies vorsieht.
(2)  Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten
an Stellen außerhalb des kirchlichen Bereichs ist nur
zulässig, wenn kirchliche Interessen nicht entgegen-
stehen und
1. die empfangende Stelle ein überwiegendes recht-

liches Interesse darlegt,
2. Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftig-

ten übertragenen Aufgaben die Übermittlung er-
fordert oder

3. offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Inter-
esse der betroffenen Person liegt und keine An-
haltspunkte vorliegen, dass sie in Kenntnis des
Übermittlungszwecks ihre Einwilligung nicht er-
teilen würde.

(3)  Die Übermittlung an künftige Dienstherren oder
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ist nur mit Einwil-
ligung der betroffenen Person zulässig, es sei denn,
dass eine Abordnung oder Versetzung vorbereitet
wird, die der Zustimmung des oder der Beschäftigten
nicht bedarf.
(4) 1Verlangt die kirchliche Stelle zur Eingehung oder
im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses medi-
zinische oder psychologische Untersuchungen und
Tests, hat sie Anlass und Zweck der Begutachtung
möglichst tätigkeitsbezogen zu bezeichnen. 2Ergeben
sich keine medizinischen oder psychologischen Be-
denken, darf die kirchliche Stelle lediglich die Über-
mittlung des Ergebnisses der Begutachtung verlangen;
ergeben sich Bedenken, darf auch die Übermittlung
der festgestellten möglichst tätigkeitsbezogenen Risi-
kofaktoren verlangt werden. 3Im Übrigen ist eine Wei-
terverarbeitung der bei den Untersuchungen oder
Tests erhobenen Daten ohne schriftliche Einwilligung
der betroffenen Person nur zu dem Zweck zulässig, zu
dem sie erhoben worden sind.
(5) 1Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung
eines Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden,
sind unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, dass ein
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Beschäftigungsverhältnis nicht zustande kommt.
2Dies gilt nicht, soweit überwiegende berechtigte In-
teressen der speichernden Stelle der Löschung entge-
genstehen oder die betroffene Person in die weitere
Speicherung einwilligt. 3Nach Beendigung eines Be-
schäftigungsverhältnisses sind personenbezogene Da-
ten zu löschen, soweit diese Daten nicht mehr benötigt
werden. 4§ 16 Absatz 3 gilt entsprechend.
(6)  Die Ergebnisse medizinischer oder psychologi-
scher Untersuchungen und Tests der Beschäftigten
dürfen automatisiert nur verarbeitet werden, wenn dies
dem Schutz des oder der Beschäftigten dient.
(7)  Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der
Maßnahmen zur Datensicherung nach der Anlage zu
§ 9 gespeichert werden, dürfen sie nicht zu anderen
Zwecken, insbesondere nicht zu Zwecken der Verhal-
tens- oder Leistungskontrolle, genutzt werden.

§ 25
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten

durch Forschungseinrichtungen

(1)  Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung er-
hobene oder gespeicherte personenbezogene Daten
dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung verarbeitet oder genutzt werden.
(2) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten an
andere als kirchliche Stellen für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn diese
sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für
andere Zwecke zu verarbeiten oder zu nutzen und die
Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der
kirchliche Auftrag darf durch die Übermittlung nicht
gefährdet werden.
(3) 1Die personenbezogenen Daten sind zu anonymi-
sieren, sobald dies nach dem Forschungszweck mög-
lich ist. 2Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu
speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden können. 3Sie
dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt
werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.
(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten,
die zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung über-
mittelt wurden, ist nur mit Zustimmung der übermit-
telnden Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann erteilt
werden, wenn
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnis-

sen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich
ist,

es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass
durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche ge-
fährdet würde.

§ 26
Erhebung, Verarbeitung

und Nutzung personenbezogener Daten
durch die Medien

(1) 1Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen
Stellen ausschließlich zu eigenen journalistisch-re-
daktionellen oder literarischen Zwecken erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden, gelten von den Vor-
schriften dieses Kirchengesetzes nur die §§ 6, 8 und 9.
2Soweit personenbezogene Daten zur Herausgabe von
Adressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnis-
sen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, gilt
Satz 1 nur, wenn mit der Herausgabe zugleich eine
journalistisch-redaktionelle oder literarische Tätigkeit
verbunden ist.
(2)  Führt die journalistisch-redaktionelle Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen der be-
troffenen Person, so sind diese Gegendarstellungen zu
den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe
Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst.
(3) 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in sei-
nem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er
Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde lie-
genden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlan-
gen. 2Die Auskunft kann verweigert werden, soweit
aus den Daten auf die berichtenden oder einsendenden
Personen oder die Gewährsleute von Beiträgen, Un-
terlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil
geschlossen werden kann. 3Die betroffene Person
kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

§ 27
Ergänzende Bestimmungen, Rechtsweg

(1)  Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der
Kirchenkonferenz Durchführungsbestimmungen zu
diesem Kirchengesetz und ergänzende Bestimmungen
zum Datenschutz erlassen.
(2)  Die Gliedkirchen können für ihren Bereich Durch-
führungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz und
ergänzende Bestimmungen zum Datenschutz erlas-
sen, soweit sie dem Recht der Evangelischen Kirche
in Deutschland nicht widersprechen.
(3) 1Soweit personenbezogene Daten von Sozialleis-
tungsträgern übermittelt werden, gelten zum Schutz
dieser Daten ergänzend die staatlichen Bestimmungen
entsprechend. 2Werden hierzu Bestimmungen gemäß
Absatz 1 erlassen, ist vorher das Evangelische Werk
für Diakonie und Entwicklung anzuhören.
(4)  In Streitigkeiten aus der Anwendung der Rege-
lungen über den kirchlichen Datenschutz ist der
Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten
gegeben.

Anlage
(zu § 9 )

1Werden personenbezogene Daten automatisiert ver-
arbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche oder in-

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 2 vom 28. Februar 2013   47



nerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie
den besonderen Anforderungen des Datenschutzes ge-
recht wird. 2Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu
treffen, die je nach der Art der zu schützenden perso-
nenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet
sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsan-

lagen, mit denen personenbezogene Daten verar-
beitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutritts-
kontrolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme
von Unbefugten genutzt werden können (Zugangs-
kontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines
Datenverarbeitungssystems Berechtigten aus-
schließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung un-
terliegenden Daten zugreifen können, und dass
personenbezogene Daten bei der Verarbeitung,
Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können (Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten
bei der elektronischen Übertragung oder während
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Da-
tenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert
oder entfernt werden können, und dass überprüft
und festgestellt werden kann, an welche Stelle eine
Übermittlung personenbezogener Daten durch
Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen
ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem perso-
nenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind
(Eingabekontrolle),

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entspre-
chend den Weisungen des Auftraggebers verarbei-
tet werden können (Auftragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten
gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt
sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwe-
cken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden
können.

3Eine Maßnahme nach Satz 2 Nr. 2 bis 4 ist insbeson-
dere die Verwendung von dem Stand der Technik ent-
sprechenden Verschlüsselungsverfahren.

Dritte Verordnung
zur Änderung

der Beihilfenverordnung NRW

Nachstehend geben wir die Dritte Verordnung zur Än-
derung der Beihilfenverordnung NRW bekannt:

Dritte Verordnung
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW

Vom 6. Januar 2013

Auf Grund des § 77 Absatz 8 des Landesbeamtenge-
setzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) wird
verordnet:

Artikel 1
Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. November
2009 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 9. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 642),
wird wie folgt geändert:
1. Nach § 17 wird der folgende § 17a eingefügt:

„§ 17a
Übergangsregelungen

(1) Die Beihilfenverordnung vom 27. März 1975
(GV. NRW. S. 332), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 27. Juni 2008 (GV. NRW. S. 530),
gilt für Aufwendungen, die bis zum 31. März 2009
entstanden sind.
(2) Diese Verordnung gilt vorbehaltlich der Ab-
sätze 3 und 4 für Aufwendungen, die nach dem
31. März 2009 entstanden sind.
(3) Die Regelungen der Zweiten Verordnung zur
Änderung der Beihilfenverordnung NRW vom
9. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 642) gelten vor-
behaltlich des Absatzes 4 für Aufwendungen, die
nach dem 31. Dezember 2012 entstanden sind.
(4) § 5 Absatz 4 Satz 4 bis 8 und Absatz 6, § 5a
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 4, § 5b Ab-
satz 7 Satz 3, § 5d Absatz 5 sowie die Regelungen
der Zweiten Verordnung zur Änderung der Beihil-
fenverordnung NRW (GV. NRW. S. 642) zu § 5b
Absatz 8 und § 5c Absatz 6 Satz 2 gelten für Auf-
wendungen, die nach dem 29. Oktober 2012 ent-
standen sind.“

2. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter „und

Übergangs- und Schlussvorschriften“ gestri-
chen.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und
gilt für Aufwendungen, die nach dem
31. März 2009 entstanden sind“ gestrichen.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, 6. Januar 2013
Der Finanzminister

des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. Walter-Borjans

GV. NRW. 2013 S. 23
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Urkunden

Aufhebung
der 1. Pfarrstelle der

Ev. Friedens-Kirchengemeinde
Nottuln

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev. Friedens-Kirchengemeinde Nottuln, Ev.
Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, wird die
1. Pfarrstelle aufgehoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. Mai 2013 in Kraft.

Bielefeld, 12. Februar 2013
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-5021/01

Bestimmung des Stellenumfanges
der 10. Kreispfarrstelle

des Ev. Kirchenkreises Hamm

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Bestimmung der 10. Kreispfarrstelle des Ev. Kir-
chenkreises Hamm (Ev. Religionslehre an Schulen)
als eine, in der auch eingeschränkter pfarramtlicher
Dienst wahrgenommen werden kann, wird aufgeho-
ben.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
1985 (KABl. S. 172).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. März 2013 in Kraft.

Bielefeld, 12. Februar 2013
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.2-3500/10

Anerkennung
der „CVJM Lüdenscheid-West

Stiftung“ als Ev. Stiftung

Gemäß § 1 Absatz 2 des Kirchengesetzes über rechts-
fähige Ev. Stiftungen des bürgerlichen Rechts (StiftG
EKvW) vom 15. November 2007 (KABl. S. 417) wird
die rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

„CVJM Lüdenscheid-West Stiftung“
mit Sitz in Lüdenscheid
durch Beschluss des Landeskirchenamtes vom 18. De-
zember 2012 als Evangelische Stiftung anerkannt.

Bielefeld, 18. Dezember 2012
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Heinrich
Az.: 930.39/109

Anerkennung
Die von Herrn Steffen Waldminghaus, mit Stiftungs-
geschäft und Stiftungsgesetz vom 12. November
2012, als selbstständige kirchliche Stiftung bürgerli-
chen Rechts errichtete

„CVJM Lüdenscheid-West Stiftung“
mit Sitz in Lüdenscheid
wird gemäß § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches an-
erkannt.

Arnsberg, 9. Januar 2013
Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag
(L. S.) Köhler
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Bekanntmachungen

Heizkosten für Dienstwohnungen
mit Sammelheizung aus dienstlichen

Versorgungsleitungen

Landeskirchenamt Bielefeld, 23.01.2013
Az.: 805.0-9511

Haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eine Dienst-
wohnung, auf die die Bestimmungen der nordrhein-
westfälischen Dienstwohnungsverordnung (DWVO)
Anwendung finden, so richtet sich der von ihnen zu
tragende Heizkostenbeitrag nach § 13 Absatz 1 bis 4
DWVO, wenn die Heizung der Dienstwohnung an ei-
ne Sammelheizung angeschlossen ist, die auch zur
Heizung von Diensträumen dient. Dies gilt gemäß
§ 13 Absatz 5 DWVO nicht, wenn die verbrauchte
Wärme durch Wärmemesser festgestellt werden kann;
in diesem Fall ist § 12 DWVO entsprechend anzu-
wenden.
Nachstehend geben wir die für den Abrechnungszeit-
raum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 vom Bun-
desministerium der Finanzen festgelegten Kostensät-
ze (3. Januar 2013, Internet: www.bundesfinanzmi-
nisterium.de) bekannt. Sie sind der Endabrechnung für
den Abrechnungszeitraum 2011/2012 zugrunde zu le-
gen.

Energieträger € je m² Wohnfläche
fossile Brennstoffe,
§ 26 Absatz 1 Satz 2 DWV 11,05
Fernwärme
und übrige Heizungsarten 13,20

Der Heizkostenbeitrag, der sich nach den vorstehen-
den Kostensätzen ergibt, ist nach Maßgabe des § 14
Absatz 1 DWVO auch für die Abrechnung des von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tragenden Ent-
gelts für die Warmwasserversorgung aus dienstlichen
Versorgungsleitungen maßgebend. Kann die für die
Erwärmung des Wassers notwendige Energie durch
Messvorrichtungen ermittelt werden, ist auch hier § 12
DWVO entsprechend anzuwenden.
§§ 13 und 14 DWVO sind nach den am 1. April 2000
in Kraft getretenen Pfarrdienstwohnungsbestimmun-
gen ggf. auch für die Pfarrdienstwohnungen entspre-
chend anzuwenden. Ist eine Pfarrdienstwohnung an
eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der auch an-
dere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume versorgt
werden, so sind gemäß Nr. 11 Absatz 4 DBPfDWV
(KABl. 1999 S. 266) die Kosten für die Heizung und
die Warmwasserversorgung nach §§ 13 und 14
DWVO zu berechnen, wenn in der Pfarrdienstwoh-
nung noch keine Messeinrichtung installiert ist oder
die Installation einer Messeinrichtung unverhältnis-
mäßig hohe Kosten erfordern würde. Bei dieser Be-

rechnung der Heizungs- und Warmwasserversor-
gungskosten ist die Pfarrdienstwohnung, abweichend
von § 13 Absatz 3 DWVO, mit einer Wohnfläche von
höchstens 156 m² zu berücksichtigen.

Personalnachrichten

Berufungen
Pfarrerin Katrin Göckenjan, 2. Pfarrstelle der Ev.
Trinitatis-Kirchengemeinde Buer, Ev. Kirchenkreis
Gelsenkirchen und Wattenscheid, zur Superintenden-
tin und Inhaberin der für die Superintendentin be-
stimmten Pfarrstelle des Ev. Kirchenkreises Reckling-
hausen;
Pfarrer Fritz-Uwe Schulte zum Pfarrer der 1. Pfarr-
stelle der Ev. Kirchengemeinde Oestrich, Ev. Kir-
chenkreis Iserlohn;
Pfarrer Dr. Gerald Wagner zum Pfarrer der 1. Pfarr-
stelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Milse, Ev. Kir-
chenkreis Bielefeld.

Beurlaubungen
Pfarrerin Anke Thimm, 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth.
Stadtkirchengemeinde Hagen, Ev. Kirchenkreis Ha-
gen, gemäß § 71 PfDG.EKD für die Zeit vom 1. Fe-
bruar 2013 bis zum Ablauf des 31. Mai 2014.

Beendigung des Dienstverhältnisses
Pfarrer Michael Drees, zurzeit freigestellt, wegen
Übernahme eines Dienstes beim Land Nordrhein-
Westfalen als Pfarrer in der Justizvollzugsanstalt
Castrop-Rauxel mit Ablauf des 13. Oktober 2012;
Pfarrerin Christine Ewert, zurzeit freigestellt, wegen
Übernahme eines Dienstes beim Land Nordrhein-
Westfalen als Pfarrerin in der Justizvollzugsanstalt
Gelsenkirchen mit Ablauf des 21. März 2012.

Entlassungen auf eigenen Antrag
Pfarrer Detlef Mucks-Büker, zurzeit freigestellt, mit
Ablauf des 31. Januar 2013.

Todesfälle
Pfarrer i. R. Hartmut Echternkamp, zuletzt Pfarrer in
der Ev. Kirchengemeinde Oespel-Kley, Ev. Kirchen-
kreis Dortmund-West, am 8. Januar 2013 im Alter von
81 Jahren;
Pfarrer i. R. Wolfgang Gerlach, zuletzt Pfarrer in der
Ev. Kirchengemeinde Ahaus, Ev. Kirchenkreis Stein-
furt-Coesfeld-Borken, am 10. Januar 2013 im Alter
von 84 Jahren.

50   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 2 vom 28. Februar 2013



Wahlbestätigungen
Folgende Wahl der Kreissynode des Ev. Kirchenkrei-
ses Steinfurt-Coesfeld-Borken am 1. Dezember 2012:
Pfarrer Joachim Anicker zum Superintendenten des
Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken.
Folgende Wahl der Kreissynode des Ev. Kirchenkrei-
ses Recklinghausen am 24. November 2012:
Pfarrerin Katrin Göckenjan zur Superintendentin des
Ev. Kirchenkreises Recklinghausen.

Stellenangebote

Pfarrstellen

Evangelische Kirche von Westfalen

Gemeindepfarrstellen
Das Landeskirchenamt macht bei folgender Ge-
meindepfarrstelle von seinem Vorschlagsrecht Ge-
brauch:
Kirchengemeinde mit Luthers Katechismus
3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde Ha-
gen, Ev. Kirchenkreis Hagen, zum 1. März 2013
(Pfarrstelle, in der auch eingeschränkter pfarramtli-
cher Dienst wahrgenommen werden kann).
Bewerbungen sind über den Superintendenten des Ev.
Kirchenkreises Hagen an das Landeskirchenamt, Post-
fach 10 10 51, 33510 Bielefeld, zu richten.

Rezensionen

Die Buchbesprechungen werden allein von den jewei-
ligen Rezensenten verantwortet.

Hans D. Jarass, Bodo Pieroth:
„GG – Grundgesetz für die Bundesrepublik

Deutschland, Kommentar“
Rezensent: Reinhold Huget

Verlag C. H. Beck, München 2012, 12. Auflage,
XXVI und 1.312 Seiten, in Leinen, 49 €, ISBN
978-3-406-63963-0
Einzelne Bestimmungen des Grundgesetzes – z. B.
Artikel 4 (Glaubens- und Gewissensfreiheit ein-
schließlich des Rechtes auf Kriegsdienstverweige-
rung), Artikel 7 (Schulwesen: u. a. Religionsunter-
richt, Recht auf Errichtung privater konfessionsbezo-
gener Schulen), Artikel 140 (Übernahme von Glau-
bensbestimmungen der Weimarer Reichsverfassung)
– sind für den kirchlichen Bereich bedeutsam. Daher
ist es von Vorteil, über Kommentare zu verfügen, die
einen zuverlässigen Einstieg in verfassungsrechtliche
Problemlagen bieten können.
Der von Jarass/Pieroth herausgegebene „Taschen“-
Kommentar hat sich als nahezu unentbehrlicher GG-
Kommentar im Bereich der Standardwerke etabliert.
Er präsentiert in komprimierter Form die systematisch
ausgewertete Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und der anderen oberen Bundesgerichte.
Das Schrifttum ist demgegenüber nur begrenzt be-
rücksichtigt; insoweit geht es vor allem darum, Kom-
mentare und Handbücher mit weiterführenden Hin-
weisen zu erschließen. Der Kommentar richtet sich
sowohl an Praktiker, die in der Praxis z. B. mit Fragen
der Grundrechte beschäftigt sind, als auch an Perso-
nen, die sich in der juristischen Ausbildung befinden.
Das hat im Bereich der Darstellung für Falllösungen
den Vorteil, dass auf die Systematik und die Prüfungs-
reihenfolge großer Wert gelegt wurde.
Sehr vorteilhaft für die Auslegung von Rechtsfragen
ist es bei dem Werk, dass nur zwei Autoren – Dr. Hans
D. Jarass und Dr. Bodo Pieroth, beide ordentliche Pro-
fessoren an der Wilhelms-Universität Münster – mit
der Auswertung des manchmal sehr widersprüchli-
chen Rechtsprechungsmaterials beschäftigt sind. Da-
durch erreicht der Kommentar sein hochgestecktes
Ziel auf Systematik und Stringenz; auf die vielen Pa-
rallelprobleme im Grundgesetz werden einheitliche
oder doch miteinander vereinbare Antworten gegeben.
Die 12. Auflage aktualisiert das Werk, indem die Au-
toren Entscheidungen der Bundesgerichte, etwa zur
Grundrechtsfähigkeit ausländischer Personen, zur
Grundrechtsbindung gemischtwirtschaftlicher Unter-
nehmen, zur Sicherungsverwahrung und zur Zwangs-
behandlung aufbereitet haben.
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www.hkd.de | www.kirchenshop.de

PKW-Kauf
für Kirche und Diakonie

HKD Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie mbH

Der RENAULT-Rahmenvertrag:  
5plus - die Sonderrabatte für Flottenkunden 
Top-Konditionen für kleine und große Fahrzeuge machen das HKD- 
Abkommen mit Renault besonders beliebt.  
Bei Abnahme von mindestens fünf Fahrzeugen (auch verschiedene 
Modelle) für Ihre Dienstwagenflotte gibt es noch einmal Zusatzrabatt!

Rabatt-Beispiele:                                         Mit Zusatzrabatt 5plus:
Renault Clio 3:          
Renault Kangoo:     
Renault Trafic:            
Renault Master:  
Renault Twingo:      

Der neue Clio 4:

für Einrichtungen
jetzt 25 % Rabatt
 
 

Ihr HKD-Team berät Sie gern: Tel. 0431 6632 - 4701 oder E-Mail an pkw@hkd.de
HKD Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie mbH
Herzog-Friedrich-Straße 45 | 24103 Kiel

© pmphoto – Fotolia.com

Alle aktuellen Konditionen: www.kirchenshop.de                     Stand: Februar 2013. Irrtum / Änderungen vorbehalten.

Fordern Sie jetzt den kostenlosen HKD-Bezugsschein an!
Einrichtungen mit kleinen oder mittleren Flotten unterstützen wir gern bei der  
unbürokratischen Abwicklung: Fragen Sie nach der HKD-Vollmacht für Flottenkunden!

26 % 
26 - 28 % 

30 % 
30 % 

28 - 30 %

29 % 
26 - 29 % 

35 % 
35 % 

28 - 30 %
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